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 An alle Vereine  
 im Hamburger Fußball-Verband e. V. 
  
  
  
 via elektronischen Postfach 
   
  
 
 
Durchführungsbestimmungen zur Saison 2011 / 2012 
 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
das Präsidium des Hamburger Fußball-Verbandes hat entschieden, die Durchführungsbestimmungen zur 
Serie 2011 / 2012 in folgenden Punkten anzupassen: ( Die Änderungen sind in Fettdruck, kursiv und 
unterstrichen markiert). Die Durchführungsbestimmungen sind in der aktuellen Fassung (mit diesen 
Änderungen) auf der Homepage des Hamburger Fußball-Verbandes abrufbar. 
 
4.6. Altersklassen Herren  
In der Serie 2011/ 2012 wird in folgenden Altersklassen gespielt:  
Alte Herren ab vollendetem 32. Lebensjahr  
(je Spiel max. 2 Spieler ab vollendetem 30. Lebensjahr),  
 
Senioren ab vollendetem 40. Lebensjahr  
(je Spiel max. 3 Spieler ab vollendetem 37. Lebensjahr),  
 
Senioren (Ü 50) ab vollendetem 50. Lebensjahr  
(je Spiel max. 3 Spieler ab vollendetem 47. Lebensjahr),  
 
Senioren (Ü 55) ab vollendetem 55. Lebensjahr  
(je Spiel max. 3 Spieler ab vollendetem 52. Lebensjahr)  
 
Senioren (Ü 60) ab vollendetem 60. Lebensjahr  
(je Spiel max. 3 Spieler ab vollendetem 57. Lebensjahr)  
 
Ein Spieler ist dann für die jeweilige Altersklasse der besonderen Altersgruppen Alte Herren und 
Senioren spielberechtigt, wenn er innerhalb der laufenden Saison (01. 07. - 30. 06.) das entsprechende 
Lebensjahr vollendet.  
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Geschäftsführung 
 
Jörg Timmermann 
Tel.: 040 / 675870-24 
Fax: 040 / 675870-72 oder -90 
e-mail: j.timmermann@hfv.de 
 
Datum  20.09.2011 
 
Internet:  www.hfv.de    

http://www.hfv.de
file:///mailto%3aj.timmermann%40hfv.de
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5.26.7. Spielverlegungen Meisterschafts-, Pokal-, Entscheidungsspiele, Pflichtspiele Herrenbereich, 

Leistungsbereich Frauen und Junioren-VL, LL, BZL sowie Mädchen-Leistungsbereich 
Die Verlegung dieser Pflichtspiele wird, auch wenn das Einverständnis beider Vereine vorliegt, nur im 
besonders begründeten Ausnahmefall vom spielleitenden Ausschuss genehmigt, wenn diese Spiele 
vorverlegt werden. Bei den Junioren ist in diesen Fällen auch eine Verlegung von maximal zwei Tagen 
nach hinten möglich. 
Das gilt auch für Pflichtspiele, die an den Wochenenden zum Ferienbeginn und zum Ferienende angesetzt 
sind.  
 
5.28.2. Spielbericht-Online 
Bei den Punktspielen der Herren (Verbandsliga bis Kreisliga), Frauen (Verbandsliga) und Junioren 
(Verbandsliga und Landesliga) kommt der Spielbericht-Online zur Anwendung. 
 
Die Vereine können max. 7 Tage vor dem Spiel die Mannschaftsaufstellung einarbeiten bis zur Freigabe 
durch den Mannschaftsverantwortlichen ca. 45 Minuten vor dem Spiel. Nach dem Spiel nimmt der 
Schiedsrichter dann die Ereignisse des Spieles auf. 
 
Der Heimverein ist verpflichtet, dem Gastverein und dem Schiedsrichter vor Ort den Zugang zum 
Internet (inkl. Hardware) für die Bearbeitung des Spielberichtes-Online zur Verfügung zu stellen. 
Darüber hinaus ist der Heimverein verpflichtet, dem Schiedsrichter vor Spielbeginn einen Ausdruck des 
Spielberichtes auszuhändigen. 
 
Ist die Möglichkeit der Anwendung des Spielberichtes-Online nicht gegeben, ist das Spielberichtsformular 
gemäß 5.28.1 DBest zu nutzen. 
 
6.2. Elfmeterschießen  
Auf 5m-Tore wird aus 9 Metern geschossen, auf 3m-Tore aus 7 Metern. 
Für alle Wettbewerbe gelten die DFB-Bestimmungen für das Elfmeterschießen wie folgt:  
- Der Schiedsrichter wählt das Tor, auf das alle Torschüsse erfolgen.  
- Der Schiedsrichter/die Schiedsrichterin wirft eine Münze, und die Mannschaft, deren 

Spielführer/Spielführerin die Wahl gewinnt, entscheidet, ob sie den ersten Schuss abgeben will.  
- Beide Mannschaften haben abwechselnd je 5 (fünf) Elfmeter zu schießen. Bei 7er-Mannschaften 3 

(drei) und bei 9er-Mannschaften 4 (vier). 
- Für die Ausführung der Torschüsse können nur Spieler/Spielerinnen herangezogen werden, die sich 

am Ende der Spielverlängerung im Spiel befanden.  
- Es müssen vor Beginn des Elfmeterschießens durch die Mannschaften dem Schiedsrichter/der 

Schiedsrichterin die Namen der „Schützen“ aufgegeben werden. 
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- Haben beide Mannschaften ihre fünf Torschüsse ausgeführt und die gleiche Anzahl Tore erzielt, so 

wird das Elfmeterschießen in der gleichen Reihenfolge abwechselnd mit je einem Spieler /einer 
Spielerin fortgesetzt, bis eine Mannschaft bei der gleichen Anzahl von Torschüssen ein Tor mehr 
erzielt hat als die andere.  

- Jeder Torschuss muss von einem anderen Spieler/ anderen Spielerin ausgeführt werden. Wenn eine 
Mannschaft das Spiel mit mehr Spielern/Spielerinnen als die gegnerische Mannschaft beendet, ist 
deren Zahl auf die Zahl der Spieler/Spielerinnen der gegnerischen Mannschaft zu reduzieren. Der/die  
Mannschaftsführer/Mannschaftsführerin muss dem Schiedsrichter den Namen und die Nummer der 
ausgeschlossenen Spieler/Spielerinnen mitteilen. Erst wenn alle teilnahmeberechtigten 
Spieler/Spielerinnen einer Mannschaft einschließlich Torwart/Torhüterin je einen Elfmeter getreten 
haben, darf ein Spieler/eine Spielerin der gleichen Mannschaft einen zweiten Elfmeter ausführen.  

- Jeder Spieler/jede Spielerin, der/die am Ende der Spielverlängerung auf dem Spielfeld war, darf den 
Platz des Torwarts einnehmen.  

 
Sollten Rückfragen bestehen, stehen Ihnen die Mitarbeiter der HFV-Geschäftsstelle gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichem Gruß 
Hamburger Fußball-Verband e.V. 
 

      
     Jörg Timmermann / stv. Geschäftsführer  


